
 

 

Antrag 
 

Vorlage Nr.: AN/070/2026 
 
 

Amt: Schulverwaltung 

Bearbeiter: Harald Stindt 
 

Datum: 19.05.2026 
Verfasser: Der Bürgermeister 

Bearbeiter: Harald Stindt 
 

Bearbeiter: Harald Stindt 
 

  
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Finanz,- Wirtschafts- und 
Satzungsausschuss 

11.06.2026 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 18.06.2026 nicht öffentlich 
Rat 25.06.2026 öffentlich 

 
 

 
Antrag zur Prüfung und  Bereitstellung einer sozialpädagogischen Fachkraft an 
den Grundschulstandorten in Rodenkirchen und Seefeld. 
 
Sach- und Rechtslage: 
Im Schulausschuss wurde bereits der Wunsch nach einer Unterstützung durch eine 
sozialpädagogische Fachkraft an der Grundschule Rodenkirchen dargestellt. Eine entsprechende 
Zuweisung durch das Kulturministerium ist bislang nicht erfolgt. Ursache hierfür sind die 
derzeitigen finanziellen Rahmenbedingungen auf Landesebene. 
 
Neu Stand 24.06.2026: 
Der Antrag wird deckungsgleich für die Grundschule am Standort Seefeld übernommen. 
 
Gleichzeitig steigt der Unterstützungsbedarf der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich an. Die 
vorhandenen personellen Ressourcen reichen zunehmend nicht mehr aus, um den schulischen 
Alltag angemessen zu begleiten. 
 
Die Lehrerschaft der Grundschule Rodenkirchen bittet daher um Prüfung, ob auf kommunaler 
Ebene die Möglichkeit besteht, eine sozialpädagogische Fachkraft einzustellen. Ziel ist die 
Stabilisierung des Schulalltags, die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sowie 
Entlastung der Lehrkräfte.  
 
Unter einer sozialpädagogischen Fachkraft ist in diesem Zusammenhang eine 
Schulsozialarbeiterin bzw. ein Schulsozialarbeiter mit abgeschlossenem Hochschulstudium zu 
verstehen. Es handelt sich damit um eine akademisch qualifizierte Fachkraft mit entsprechender 
staatlicher Anerkennung. Die Eingruppierung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE), in die Entgeltgruppen S 11b oder S 12. 
 
Die weiteren Informationen sind den beigefügten Antrag zu entnehmen. 
   
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Stellen werden im derzeit gültigen Stellenplan der Gemeinde Stadland 
abgebildet. Ein Nachtragshaushalt ist nicht erforderlich. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
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Der Rat der Gemeinde Stadland beschließt, die erforderlichen Stellenanteile aus dem 
Stellenhaushalt der Gemeinde Stadland zur Verfügung zu stellen. Jede Grundschule bzw. jeder 
Grundschulstandort bekommt einen Stellenanteil in der Wertigkeit nach dem Sozialtarif, maximal 
EG 8. Die Stellen werden den Grundschulen befristet zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt für drei 
Jahre, denn in diesem Zeitraum ändern sich die rechtlichen Anforderungen und das Land 
Niedersachsen müsste bis dahin vollumfänglich in seine Rechtspflichten eingetreten sein. 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
 
Antrag Sozialpädagogische Fachkraft 
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